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1. Anwendungsbereich des Formblattes - Anschlussverträge 
 
Das Formblatt A30_6 ist bei Abschlüssen von Anschlussverträgen mit befristet 
Beschäftigten, für die der TV-L gilt, anzuwenden, sofern sich die Befristung nach § 14 Abs. 1 
TzBfG oder § 2 Abs. 2 WissZeitVG richtet. 
 
Des Weiteren ist das Formblatt A30_6 für Folgeverträge von Beschäftigten, die nicht mehr 
unter die Regelung des § 1 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-Länder fallen, anzuwenden. 
 
2. Zu Nr. 1 Buchstabe b 
 
Beispiel: 
- Abschluss eines befristeten Arbeitsverhältnisses nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 TzBfG vom 

01.05.2008 bis 31.03.2009 zur Vertretung des Beschäftigten X wegen langer Erkrankung 
(Vertragsunterzeichnung am 30.04.2008) 

 
- im unmittelbaren Anschluss wird ein befristetes Arbeitsverhältnis nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 

TzBfG vom 01.04.2009 bis 31.12.2009 zur Vertretung des Beschäftigten Y 
abgeschlossen (Vertragsunterzeichnung 30.03.2009) 

 

1. Befristung nach § 14 Abs. 1 TzBfG 

  
 Bei dem Arbeitsvertrag vom        

 a)  wird der Sachgrund des vorhergehenden Arbeitsvertrages vom       weitergeführt 

 b)  wird ein neuer Sachgrund vereinbart 

  

 
Bei Ankreuzen von b) ist das Formblatt für die Stufenfestsetzung A30 oder A30_3, falls der Bezügestelle 

noch nicht übersandt, bitte mit beizufügen. 

  

 

 
 
Der Sachgrund der im unmittelbaren Anschluss abgeschlossenen Arbeitsverhältnisse ist 
verschieden (Vertretung Beschäftigter X und Vertretung Beschäftigter Y). 


